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30. Jahrestag der Gründung der DDR

Zur Entwicklung der Rechtspflege in der
Deutschen Demokratischen Republik (Fortsetzung)*

Dr. Dr. h. c. JOSEF STREIT, Mitglied des Zentralkomitees der SED, Generalstaatsanwalt der DDR

Vom 17. bis 22. April 1967 beriet in Berlin der VII. Partei
tag der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Im 
Rechenschaftsbericht des Zentralkomitees an den Parteitag 
wurde dargelegt, daß die Partei beim umfassenden Aufbau 
des Sozialismus, insbesondere „bei der Entwicklung der 
Volkswirtschaft und ihrer Leitung und Planung, des Bil
dungswesens und des kulturell geistigen Lebens, wichtige 
Erfahrungen gewonnen“ hatte.1

In den Beratungen des Parteitages fand diese Einschät
zung die ungeteilte Zustimmung der Delegierten, und es 
wurde betont, daß es notwendig sei, alle Bereiche der Ge
sellschaft ausgewogen und im richtigen Verhältnis zuein
ander zu entwickeln. Dieses Vorhaben faßte der Parteitag 
in der Aufgabe zusammen, den Sozialismus in der Deut
schen Demokratischen Republik als entwickeltes gesell
schaftliches System zu gestalten.

VII. Parteitag der SED beschließt weitere Ausgestaltung 
der sozialistischen Staats- und Rechtsordnung * VII.

In diesem Sinne beschloß der Parteitag auch die nächsten 
Schritte für die weitere Ausgestaltung der sozialistischen 
Staats- und Rechtsordnung. An die Volkskammer der 
Deutschen Demokratischen Republik richtete er die Emp
fehlung, eine neue Verfassung vorzubereiten.

In den Rechtspflegeorganen fanden die Beschlüsse des
VII. Parteitages ein breites Echo; zu ihrer unmittelbaren 
Durchführung wurden konkrete Festlegungen getroffen. 
So wurde in einer von der Parteiorganisation und der 
Leitung der Generalstaatsanwaltschaft ausgearbeiteten 
Konzeption zur Umsetzung der Beschlüsse des VII. Partei
tages von folgenden Grundsätzen ausgegangen:
— Die Deutsche Demokratische Republik ist ein sozialisti

scher Rechtsstaat. Er garantiert Gerechtigkeit im großen 
wie im kleinen und gewährleistet unbedingte Rechts
sicherheit und Gesetzlichkeit, den Schutz der Würde 
und der Rechte der Bürger. Ganz in diesem Sinne zu 
handeln, ist für die Staatsanwälte der Deutschen De
mokratischen Republik ein unverbrüchliches Gebot.

— Bedingt durch die Fortsetzung des kalten Krieges und 
anderer feindlicher Aktionen und Machenschaften ge
gen unser Land und seine Bürger, ist es erforderlich, 
den Schutz unserer gesellschaftlichen Entwicklung, der 
sozialistischen Errungenschaften und des friedlichen 
Lebens der Werktätigen zu verstärken. Dabei hat. die 
Staatsanwaltschaft mit den ihr zur Verfügung stehen
den Mitteln einen maximalen Beitrag zu leisten.

— Mit der fortschreitenden Entwicklung unserer Gesell
schaft gewinnt die Bekämpfüng der Kriminalität zu
nehmend an Bedeutung. Der Zurückdrängung der An
griffe gegen die Volkswirtschaft, gegen das sozialistische 
und persönliche Eigentum sowie anderer Straftaten ist 
größte Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist Front zu 
machen gegen alle Erscheinungen, die das Zusammen
leben der Bürger stören bzw. geeignet sind, "Unruhe in 
der Öffentlichkeit zu erzeugen.

— Der Kampf gegen die Kriminalität und andere Rechts
verletzungen sowie gegen alle wie auch immer gear
teten Erscheinungen von Asozialität ist unter breiter

Einbeziehung der Werktätigen und unter Ausnutzung 
der Vorzüge der sozialistischen Gesellschaft zu führen. 
Straftaten und andere Rechtsverletzungen verschwin
den auch in einem sozialistischen Staat nicht im Selbst
lauf aus dem Leben der Gesellschaft. Die Zurückdrän
gung der Straftaten in unserem Staate ist ein gesamt
gesellschaftliches Anliegen. Die vorbeugende Arbeit, 
d. h. der Kampf gegen die Straftaten bereits in ihrem 
Vorfeld, gewinnt zunehmend an politischer Bedeutung. 

— Im Kampf gegen die Kriminalität spielt die Strafrecht
sprechung eine herausragende Rolle. Die Wirksamkeit 
der Strafrechtsprechung ist weiter auszubauen und noch 
zielgerichteter auf die Resozialisierung der Straftäter 
auszurichten. Dazu bedarf es effektiver Maßnahmen 
bei der Wiedereingliederung durch die dazu verpflich
teten staatlichen Organe, Betriebe und gesellschaftli
chen Kollektive. In der sozialistischen Gesellschaft kann 
auch der gestrauchelte Mensch wieder zu einem voll
wertigen Mitglied der Gesellschaft werden, wenn er 
dazu bereit ist und ihm durch die Gesellschaft geholfen 
wird.
Dieser anspruchsvollen Konzeption lag die wissen

schaftlich begründete Erkenntnis zugrunde, daß die Haupt
ursache der Kriminalität in der Deutschen Demokratischen 
Republik nicht in den sozialistischen Produktionsverhält
nissen wurzelt und deshalb Straftaten mit der zunehmen
den Reife unserer Gesellschaft nicht mehr unvermeidbar 
sind. Das setzt jedoch voraus, daß wir — die Vorzüge der 
sozialistischen Gesellschaft nutzend — die schrittweise Zu
rückdrängung der Kriminalität und die Aktivitäten zur 
Beseitigung ihrer begünstigenden Bedingungen noch effek
tiver ausgestalten.

Der Ausgangspunkt verpflichtete die Staatsanwaltschaft 
im besonderen, die begünstigenden Bedingungen und ur
sächlichen Faktoren der Straftaten noch gründlicher zu 
durchleuchten und entsprechende Erfahrungen und Er
kenntnisse insbesondere allen jenen zu vermitteln, die in 
der Lage sind, Veränderungen herbeizuführen.

Eine große Hilfe bei dieser Arbeit waren für uns die 
Hinweise aus dem Programm der SED, daß sich der 
„Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus ... unter 
vielfältigen Widersprüchen und im Kampf gegen zählebige 
kapitalistische Lebens- und Denkgewohnheiten, die durch 
feindliche Einflüsse von außen immer neu genährt wer
den“, vollzieht.3

Diese prinzipielle Einschätzung der gesellschaftlichen 
Entwicklung in der Periode des Übergangs vom Kapitalis
mus zum Sozialismus entsprach auch unseren Erfahrungen, 
die wir im Kampf gegen die Straftaten in der DDR ge
sammelt hatten. Mit dieser Einschätzung und den ihr voll 
und ganz entsprechenden Erfahrungen in der Strafrecht
sprechung war für unterschiedliche Auffassungen über 
den Charakter der Kriminalität in der DDR der Boden 
endgültig entzogen. Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt 
werden, daß in den Jahren zwischen dem VII. und dem 
VIII. Parteitag unserer Partei die Rechtspflegeorgane be
achtliche Schritte nach vorn vollzogen und eine höhere 
Qualität ihrer Tätigkeit erreicht haben.


